
Anleitung zur Kitaplatz-Bedarfsanmeldung 
 

Die Anmeldung für einen Kitaplatz erfolgt nur noch online über unsere Homepage: 
https://www.buergerservice-portal.de/bayern/lohr/bsp_kita_anmeldung#/ 
 
Bitte melden Sie für jedes Kind separat den Bedarf über unser Portal an. Alle 
Kindertagesstätten im Stadtgebiet Lohr a.Main finden Sie auf unserer Homepage:  
https://www.lohr.de/leben-und-arbeiten/leben-in-lohr/meine-
bildung/kindertagesstaetten 
 
So funktioniert die Anmeldung: 

1.Schritt: Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Einrichtungen und 
entscheiden Sie, welche für Ihr Kind am besten geeignet ist 
 
2. Schritt: Legen Sie sich ein Bürgerkonto (*BayernID) an 
 
3. Schritt: Bestätigen Sie die Registrierung dieses Kontos per Code im E-Mail- 
Postfach 
 
4. Schritt: Melden Sie sich mit Ihrem Bayern-ID Zugangsdaten an, um die 
Kitaplatzanmeldung durchzuführen (Kita auswählen, Daten der Eltern sowie des 
Kindes eintragen, Betreuungszeiten hinterlegen, Priorisierung der Einrichtungen). 
 
5. Schritt: Überprüfen Sie Ihre Dateneingabe und senden Ihre Bedarfsanmeldung 
ab 
 
6. Schritt: Nach der Bearbeitung erhalten Sie elektronisch ein Platzangebot über 
Ihr E-Mail-Postfach mit Bestätigungslink. Dieses Angebot müssen Sie binnen 14 
Tagen  bestätigen oder ablehnen 
 
7.Schritt: Vertragserstellung in der Einrichtung mit anschließendem Erstgespräch 

 
*Bei Fragen oder Problemen zur Bayern-ID können Sie eine E-Mail an  
bayernid@digitales-bayern.de senden oder die Bayern-ID-Servicetelefonnummer unter der 
0800 / 25 53 222-63 anrufen. 
Ohne eine Bayern-ID ist keine Kitaplatz Anmeldung möglich. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vergabekriterien in den städtischen Kindertagesstätten: 
Ab der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule hat Ihr Kind einen 
gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 
Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt zum 01.09. des jeweiligen 
Kindergartenjahres nach Maßgabe der verfügbaren Plätze.  Die Platzvergabe erfolgt somit 
zu diesem Aufnahmedatum. 
 
Folgende Kriterien werden berücksichtigt: 

 Kinder, deren Geschwisterkinder bereits die gewählte Kindertageseinrichtung 
besuchen 

 Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden 
 Kinder, deren Personensorgeberechtigter alleinerziehend, in Ausbildung oder 

berufstätig bzw. nachhaltig arbeitssuchend ist 
 Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden 
 Kinder, deren Personensorgeberechtigte beide berufstätig sind. 

 
Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr, die eine vom Freistaat Bayern geförderte 
Kindertageseinrichtung besuchen, ist eine Mindestbuchungszeit von 20 Stunden pro 
Woche einzuhalten.  
 
 
 
 


